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RID:  43. Tagung des Fachausschusses für die Beförderung gefährlicher Güter 

(Helsinki, 2. bis 5. Oktober 2006) 
 
 
 
Thema:  Unterabschnitt 7.5.1.1 
 
 
 
Anregung des Sekretariats der OTIF 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Zusammenfassung 
 
Durch den in Zusammenhang mit der Harmonisierung mit der 14. Ausgabe der UN-Empfehlungen 
neu aufgenommenen Unterabschnitt 7.5.7.1 kann der zweite Unterabsatz des bestehenden Un-
terabschnittes 7.5.1.1 entfallen. 
 
 
 
Einleitung 
 
Der Unterabschnitt 7.5.7.1 wurde aus Gründen der Harmonisierung mit der 14. Ausgabe der UN-
Empfehlungen in das RID/ADR aufgenommen. Dabei wurde die Wechselwirkung mit dem beste-
henden Unterabschnitt 7.5.1.1 außer Acht gelassen. 
 
Da der neue Unterabschnitt 7.5.7.1 über den Regelungsinhalt des Unterabschnittes 7.5.1.1 zweiter 
Satz hinausgeht, kann letzterer nun entfallen. 
 
 
Anregung 
 
7.5.1.1  Den zweiten Unterabsatz streichen. 
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